Hinweise von Dr. Eisenhart v. Loeper, RA & Sprecher im Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21  – PK – Termin vom 12.12.2016 
Knapp und klar spricht sehr viel dafür, dass der Bahn-Aufsichtsrat bei Stuttgart 21  in zwei Tagen bei Stuttgart 21, wenn er sich den Fakten und den rechtlichen Anforderungen stellen würde, „die Reißleine ziehen müsste“.

1. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel ist vor zwei Tagen bei mir – gerade noch rechtzeitig vor dem 14.12. - durch ihren Referatsleiter auf die S 21-Bühne getreten und hat erklärt,  sie „unterstützt, dass die Vertreter des Bundes im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG gewissenhaft ihrer Aufgabe nachkommen“. Das ist ein Gewinn und es ist ein Signal an den Aufsichtsrat, ohne Intervention der Politik unabhängig zu entscheiden, ob der Weiterbau oder der Umstieg von S 21 notwendig sind. Am 5. März 2013 war es ganz anders. Damals kam es auf breiter politischer Front dazu, dass die Bundesregierung definitiv und vorbehaltlos den Weiterbau von S 21 eingefordert hat, so dass die zuvor laut Dossier aus dem Verkehrsressort ausstiegsbereiten drei Vertreter des Bundes ohne schwere persönliche Konsequenzen nicht mehr aussteigen konnten.
2. In der Sache gibt es zwei schwerwiegende Gründe, die eine Rechtspflicht der Aufsichtsräte zum Umstieg von S 21 festzustellen, weil dies durch unbestreitbare Fakten geboten ist:

a) Der Umstieg kostet den hoch verschuldeten Bahnkonzern mindestens etwa drei Milliarden Euro weniger auf Basis des Bahn-Kostenstandes zum Projekt von derzeit 6,511 Mrd. Euro, etwa 4,5 Mrd. Euro weniger, folgt man dem Bundesrechnungshof ohne Ansatz einer Mrd. Euro für die Berechnung von Herstellungskosten und der Umstieg kostet über 6 Mrd. Euro weniger, folgt man dem bewährten Verkehrsgutachter Dr. Vieregg. Die somit sichere Schädigung der Bahn in Höhe etlicher Milliarden Euro ist strafbare Untreue. Sie lässt, wenn der Entscheider solchen Schaden des Bahnkonzerns in Kauf nehmen würde, mehrjährige Haftstrafe ohne Bewährung erwarten. Das wünsche ich niemandem. Und ich schätze die Aufsichtsräte für so klug ein, dass sie sich solcher Gefahr nicht aussetzen wollen.
b) Die zweite unübersehbar kritische Lage schafft das „unüblich hohe Risiko für die Betriebstauglichkeit“ (KPMG / Basler, S. 52) durch 15 km Tunnel im quellfähigen Anhydrit, ohne dass es hier eine bautechnische Lösung gibt, die einigermaßen Sicherheit geben würde. Das geht schon deshalb nicht, weil in unserer Zeit, zumal für die Stuttgarter Großstadt und die Wirtschaftsregion die Schieneninfrastruktur ein hohes Verfassungsgut darstellt, das der Bund explizit „gewährleistet“, also nicht mit schweren Mängel belasten darf. Auch dies zuzulassen, verstieße gegen aktienrechtliche und strafrechtliche Pflichten.
3. Angesichts dieser erkennbaren Lage dürfen auch die Projektpartner in Land und Stadt das schiffbrüchige Projekt S 21 nicht treiben lassen, sondern müssen ihrer Verantwortung für das Allgemeinwohl entsprechen: das Signal der Bundeskanzlerin sollten die Mit-Entscheider gewissenhaft aufgreifen und Verhandlungen über den Umstieg einleiten. 
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